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318 Steinbrüche und Gräbereien .

ſtätte im Intereſſe der Sicherheit gebotenen Maßnahmen an⸗

zuordnen .
Unternehmer , Aufſeher und Arbeiter , welche den Vor⸗

ſchriften dieſer Verordnung zuwiderhandeln , werden an Geld

bis zu 150 Mark oder mit Haft beſtraft .

2. Einrichtung und Betrieb von Steinbrüchen 10
und Steinhauereien ( Steinmetzbetrieben )

Arbeiterſchutzvorſchriften .
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 20. März 1902 .

( RG Bl. 1902 S. 78. )

Aufgrund des § 120 e der Gewerbeordnung hat der

Bundesrat die nachſtehenden Beſtimmungen über die Ein⸗ 0

richtung und den Betrieb von Steinbrüchen und Steinhauereien
( Steinmetzbetrieben ) erlaſſen :

Allgemeine Beſtimmungen .

§ 1. In ſolchen Steinbrüchen und Steinhauereien , in

denen regelmäßig fünf oder mehr Arbeiter beſchäftigt werden ,

müſſen für die im Freien beſchäftigten Arbeiter zur Unter⸗ 1

kunft während der Arbeitspauſen ausreichend große und f

wetterdichte Räume vorhanden ſein , welche genügend erhellt ,
mit einem dichten Fußboden verſehen und bei kalter Wit⸗ U

terung geheizt ſind ; ſie müſſen für jeden dauernd beſchäftigten 0

Arbeiter einen Sitzplatz enthalten . Auch müſſen Vorrichtungen 0

zum Wärmen der Speiſen vorhanden ſein . 1

Die Unterkunftsräume ſind täglich zu reinigen ; ſie U

dürfen nicht als Lager - oder Aufbewahrungsräume benutzt
f

werden . 1

§ 2. In den im § 1 bezeichneten Betrieben müſſen den

Anforderungen der Geſundheitspflege und des Anſtands
entſprechende Bedürfnisanſtalten in ausreichender Zahl vor⸗ f

handen ſein .
§ 3. Für ſolche Steinbrüche und Steinhauereien , in denen i

regelmäßig weniger als fünf Arbeiter beſchäftigt werden , 5

behält es bei der Befugnis der zuſtändigen Behörden , im K

Wege der Verfügung oder Anordnung oder durch Polizei⸗ 0
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verordnungen ( SS 120d , 120e der Gewerbeordnung ) Ein⸗

richtungen der in § § 1, 2 bezeichneten Art vorzuſchreiben , ſein
Bewenden .

§ 4. Für die im Freien arbeitenden Steinhauer müſſen
zum Schutze gegen die Unbilden der Witterung entweder

Schutzdächer über den Werkſtücken oder Arbeitsbuden errichtet
werden . Die Arbeitsbuden müſſen nach drei Seiten hin , ins⸗

beſondere nach derjenigen der Hauptwindrichtung , geſchloſſen
werden können .

§ 5. In Steinbrüchen und Steinhauereien ſind für die
Arbeiter geſundes Trinkwaſſer oder andere geeignete Getränke

vom Arbeitgeber in ausreichender Menge zur Verfügung zu
ſtellen .

Die im 8s bezeichneten Behörden können anordnen , daß
die Arbeitgeber den Arbeitern nicht geſtatten dürfen , Brannt⸗

wein in den Betrieb einzubringen .

Beſondere Beſtimmungen für Sandſteinarbeiter .

§ 6. In Steinbrüchen und Steinhauereien müſſen die
Arbeiter bei dem Boſſieren oder der weiteren Bearbeitung
von Sandſtein mindeſtens zwei Meter von einander ent⸗

fernt ſein .
§ 7. Zur tunlichſten Vermeidung der Staubentwickelung

müſſen in Steinhauereien bei der Sandſteinbearbeitung ,
ſofern dies nicht aus techniſchen Rückſichten unzuläſſig iſt ,
die Werkſtücke und bei warmer trockener Witterung auch die

Arbeitsplätze und die Fußböden der Arbeitsbuden und

Werkſtätten feucht gehalten werden .

Die Arbeitsbuden und Wernſtätten ſind täglich von

Abfall und Schutt , ihre Fußböden ebenſo unter ausreichender
Anfeuchtung von Staub zu reinigen .

Das erforderliche Waſſer iſt vom Arbeitgeber zur Ver —

fügung zu ſtellen .
§ 8. Den im 8 3 bezeichneten Behörden bleibt es

überlaſſen , gleiche Beſtimmungen wie die hinſichtlich der

Sandſteinarbeiter vorgeſehenen auch für Arbeiter zu treffen ,
welche bei der Gewinnung von Dolerit oder ähnlichen Geſteins⸗
arten , die ſcharfkantigen Staub entwickeln , beſchäftigt werden .
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Beſchäftigung erwachſener Arbeiter .

§ 9. In Steinbrüchen dürfen Arbeiter , die bei der

Steingewinnung ( dem Brechen , dem Unterſchrämen , dem

Hohlmachen , dem Herſtellen und Beſetzen von Bohrlöchern ,
dem Sprengen und dergleichen ) verwendet werden , nicht
länger als zehn Stunden täglich beſchäftigt werden .

In Steinbrüchen und Steinhauereien dürfen Arbeiter ,

die bei dem Boſſieren oder der weiteren Bearbeitung von

Sandſtein verwendet werden , nicht länger als neun Stunden

täglich beſchäftigt werden .

Ausnahmen von den vorſtehenden Beſtimmungen können

von der unteren Verwaltungsbehörde zugelaſſen werden für
Arbeiten , welche in Notfällen oder im öffentlichen Intereſſe
unverzüglich vorgenommen werden müſſen . Die Erlaubnis

darf nicht für mehr als zwei Stunden täglich und höchſtens
auf die Dauer von vierzehn Tagen erteilt werden .

Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen
Arbeitern .

§ 10 . In Steinbrüchen dürfen Arbeiterinnen und

jugendliche Arbeiter nicht bei der Steingewinnung ( § 9

Abſ . 1) oder der Rohaufarbeitung von Steinen beſchäftigt
werden .

In Steinhauereien dürfen jugendliche Arbeiter nicht bei

der trockenen Bearbeitung von Sandſtein , Arbeiterinnen auch
nicht mit anderen Arbeiten beſchäftigt werden , bei denen ſie
der Einwirkung von Steinſtaub ausgeſetzt ſind .

Außerdem dürfen in Steinbrüchen und Steinhauereien
Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter nicht beim Transport
oder Verladen von Steinen beſchäftigt werden . Für Schiefer⸗
brüche kann die höhere Verwaltungsbehörde Ausnahmen
dahin zulaſſen , daß jugendliche Arbeiter beim Transport oder

Verladen von Steinen mit ihren Kräften angemeſſenen
Arbeiten beſchäftigt werden dürfen .

Schlußbeſtimmungen .
§ 11 . Als Steinhauereien gelten im Sinne der vor⸗

ſtehenden Beſtimmungen auch ſolche Betriebe , in welchen die

f

Uh
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über die Rohaufarbeitung hinausgehende Bearbeitung der

Werkſtücke im Steinbruch erfolgt .
Die Beſtimmungen der 88 1, 2, 12 finden auf ſolche

Fälle keine Anwendung , in welchen Steinhauer außerhalb
einer regelmäßigen Betriebsſtätte , zum Beiſpiel auf Bauten ,
vorübergehend beſchäftigt werden .

§ 12 . In Steinbrüchen und Steinhauereien iſt an einer
in die Augenfallenden Stelle eine Tafel auszuhängen , welche
in deutlicher Schrift die Beſtimmungen der 88 1 bis 5, 9 bis
11 wiedergibt .

In ſolchen Steinbrüchen und Steinhauereien , in denen

Sandſtein gewonnen oder bearbeitet wird , muß die Tafel
( Abſ . 1) außerdem die Beſtimmungen der §§8 6, 7 wieder⸗

geben .
§ 13 . Die die Beſchäftigung von Arbeiterinnen regelnden

Beſtimmungen des 8§ 10 treten mit dem 1. Oktober 1903 , die

übrigen Beſtimmungen dieſer Bekanntmachung mit dem

1. Oktober 1902 in Kraft .
Die weitere Benutzung ſolcher bereits beſtehenden Unter⸗

Runftsräume und Bedürfnisanſtalten , welche den allgemeinen
Beſtimmungen dieſer Bekanntmachung nicht genügen , kann

von der höheren Verwaltungsbehörde ausnahmsweiſe bis

zum 1. Oktober 1903 geſtattet werden .

Auf jugendliche Arbeiter , die bei Verkündung dieſer
Bekanntmachung in Steinbrüchen und Steinhauereien bereits

beſchäftigt ſind , finden die Beſtimmungen des § 10 keine

Anwendung .

3. Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
7. Auguſt 1902 , die Einrichtung und den Betrieb

von Steinbrüchen und Steinhauereien
( Steinmetzbetrieben ) betreffend .

( Geſ. ⸗ und VOBl . 1902 S. 256. )

Aufgrund Allerhöchſter Ermächtigung aus Großherzog⸗
lichem Staatsminiſterium vom 22 . Dezember 1883 , vom
18 . Juli 1892 beziehungsweiſe 15 . März d. J . wird ver⸗

ordnet , was folgt :
Schluſſer - Franz , bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 21
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